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15. G.sem Wiener land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung; Änderung. 

:lli. 

Gesetz vom 27. Feber 1978, mit dem die 
Wiener land- und forstwirtschaftlidte Berufs

ausbildungsordnung geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlo5'en: 

Die Wiener land- und forstwirtschaftlidte Be
rufsausbild~sordnung, LGBI. für Wien Nr. 121 
1958, in der Fassung des Landesgesettes LGBI. 
für Wien Nr. 27/1967 wird wie folgt geändert: 

1. Im Abs. 1 des § 7 hat der erste Satz zu 
lauten: 

,tNach .einer dreijährigen Verwendung als land
wirtschaftlicher Facharbeiter und erfolgrei<.her 
Absolvierung einer landwirtschaftlichen Fach
schule oder eines von der Land- und forstwirt
schaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle 
eingerichteten oder anerkannten gleichwertigen 
Lehrganges (Meisterlehrganges) ist der landwirt
schaftlidte Facharbeiter zur Meisterprüfung zu
zulassen." 

2. Im Abs. 1 des § 11 hat der erste Satz zu 
lauten: 

„Nach einer Gehilfenzeit von drei Jahren und 
erfolgreicher_ Absolvierung einer einsdilägigcn 
landwirtschaftlichen Fadtschule oder eines von 
der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings
und Fachausbildungsstelle eingerichteten oder an
erkannten gleichwertigen Lehrganges (Meister
lehrganges) ist der Gehilfe zur Meisterprüfung 
zuzulassen.'( 

3. Im Abs. 3 des § 13 hat der erste Sau zu 
lautien: 

„Eine in der Landwirtschaft oder in Berufen, 
die der Forstwirtschaft verwandt sind, zurütk
gelegte Lehrzeit ist unter Bedadrtnahm<: auf die 
Verwertbarkeit icler dort erworbenen Kenntnisse 
und unter Berüd<sichtigung des Ausbildung.stan
des des Lehrlings im Ausmaß von höchstens zwei 
Jahren ,einzurechnen. n 

4. § JS hat einschließlidt der Überschrift zu 
lauten: 
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,,Ausbildung zum Meister 

§ 15. (1) Nach einer praktischen Betätigung 
von drei Jahren und erfolgreidter Absolvierung 
einer forstwirtschaftlichen Fadischule oder eines 
von der Land- und fomwirrschaftlkhen Lehr
lings- und Fachausbildungsstelle eingeridtteten 
oder anerkannten gleidtwertigen Lehrganges 
(Meisterlehrganges) ist der Forstfacharbeiter zur 
Meisterprüfung zuzulassen. Bei dieser Prüfung 
hat der Forstfacharbeiter allgem·eine Kenntnisse 
und Fähigkeiten auf sämtlichen Gebieten der 
Forstwirtsdiaft nadiz.uweisen. 

(2) Nadt einer praktischen Betätigung von drei 
Jahren und erfolgreicher Absolvierung einer 
forstwirtschaftlichen Fadisdmle oder eines von 
der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings
und Fachausbildungsstelle eingerichteten oder an
erkannten gleichwertigen Lehrganges (Meister
lehrganges) ist der Forstgartenfacharbeiter zur 
Meisterprüfung zuzulassen. Bei dieser Prüfung 
h.at der Forstgartenfacharbeiter allgemeine Kennt
nisse und Fähigkeiten auf sämtlidien Gebieten 
der Forstwirtsdtaft, insbesondere auf dem Ge
biete der Forstpflanzenproduktion und Kultur
pflege, nachzuweisen. 

(3) Gleichwerti;;keit des Lehrganges (Abs. 1 
oder 2) ist gegeben, wenn in diesem der Lehr
stoff in den forstwirtsdtaftHchen Fadtgegenstän
den im g)eidien Umfang vermittelt wird, wie in 
den forstwirtschaftlichen Fach.dtulen. 

(4) Durch die erfolgreiche Ablegung der Prü
fung (Abs. 1 oder 2) wird die Berufsbezeichnung 
,Forstwirtischafttim<>is'oer' (Abs. 1) oder ,Fom
!J1•rtenmeister' (A:bs. 2) erworben." 

5. Der Abs. 1 des § 23 hat zu lauten: 

„(1} Zur Fadiarbeiterprüfung (§ 5 Abs. 6 und 
§ 13 Abs. 6) oder Z"1t" Gehilfenptüfung (§ 10 
Abs. 6) >st weh ZUllJIJlallsen, wer das 21. Lebens
jahr vollendet hat und insgesamt eine mindestens 
dreijährige praktische Tätigkeit in der Landwirt
sdiaft, in Sondergebieten der Landwirtschaft oder 
der Forstwirtschaft und den erfolgreichen Besuch 
eines von <ler Land- und forstwirtschaftlidten 
Lehrlings- und Fachausbildungsstelle eingeridtte
ten oder anerkannten Vorbereitungskurses nach
w.eisen kann. n 




